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Preisverordnung Nr. 1053.
— Verordnung über die Preise für Gemüse 

und Obst —
Vom 30. Mai 1958

§ l
Die Preisverordnung Nr. 725 vom 11. April 1957 — 

Verordnung über die Festsetzung von Erzeugerpreisen 
für Gemüse und Obst — (GBl. I S. 253) und die Preis
verordnung Nr. 726 vom 11. April 1957 — Verordnung 
über die Handels- und Verbraucherpreise für frisches 
Gemüse und Obst — (GBl. I S. 262) werden aufgehoben.

§ 2
Der Minister für Handel und Versorgung wird be

auftragt, die Erzeugerpreise und die Einzelhandelsver
kaufspreise für Gemüse und Obst durch Preisanordr 
nungen festzulegen. Die Preisanordnungen sind im Ein
vernehmen mit dem

Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, 
Minister der Finanzen,
Minister für Land- und Forstwirtschaft, 
Staatssekretär für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse

zu erlassen, soweit deren Zuständigkeit berührt ist.

§ 3
(1) Der Minister für Handel und Versorgung wird 

ermächtigt, die Festlegung der Erzeugerpreise und der 
Einzelhandelsverkaufspreise fiir Gemüse und Obst 
den Räten der Bezirke, Abteilung Handel und Ver
sorgung, zu übertragen. Diese Übertragung ist nur bei 
solchen Warenarten zulässig, die überwiegend für die 
Versorgung der Bevölkerung des eigenen Bezirkes be
stimmt sind.

(2) Die Festlegung dieser Preise erfolgt im Ein
vernehmen mit den Abteilungen Land- und Forstwirt
schaft und Erfassung und Aufkauf landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse.

§ 4
Diese Preisverordnung tritt am 1. Juni 1958 in Kraft*

Berlin, den 30. Mai 1958

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Minister
Der Ministerpräsident für Handel und Versorgung 

G r o t e w o h l  W a c h

Preisanordnung Nr. 1054.
— Anordnung über die Festsetzung von 

Erzeugerpreisen für Gemüse und Obst —
Vom 16. Juni 1958

In Durchführung des § 2 der Preisverordnung 
Nr. 1053 vom 30. Mai 1958 — Verordnung über die 
Preise für Gemüse und Obst — (GBl. I S. 553) wird ira 
Einvernehmen mit

dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission* 
dem Minister der Finanzen,
dem Minister für Land- und Forstwirtschaft und 
dem Staatssekretär für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse

folgendes angeordnet:
§ 1

Für Gemüse und Obst, das auf Grund der geltenden 
Bestimmungen über die Pflichtablieferung und den 
Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse abgeliefert


